MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION

30. NOVEMBER 2000 - 
Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Titels III der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung bezüglich der Überprüfung der Lager für entzündbare Flüssigkeiten und der Ansiedlung und des Betriebs von Tankstellen 

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Gesetzes vom 5. Mai 1888 über die Inspektion der gefährlichen, gesundheitsschädlichen oder lästigen Einrichtungen und über die Überwachung der Dampfmaschinen und kessel in seiner durch die Gesetze vom 22. Juli 1974 und vom 22. Dezember 1989 abgeänderten Fassung;

Aufgrund der durch die Regentenerlasse vom 11. Februar 1946 und vom 27. September 1947 genehmigten Allgemeinen Arbeitsschutzordnung, insbesondere der Artikel 590 und 591 des Titels III, ersetzt durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 3. Juli 1997, des Artikels 599, der Artikel 634ter/3 und 634ter/4, eingefügt durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 3. Juli 1997 und der Artikel 681bis/2, 681bis/63, 681bis/65, 681bis/69, 681bis/73, 681bis/74 eingefügt durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 4. März 1999 sowie der Anlage 1 zu Letzterem;

Aufgrund des Beschlusses der Wallonischen Regierung vom 18. September 2000 bezüglich des Antrags auf ein Gutachten des Staatsrats innerhalb eines Zeitraums, der einen Monat nicht überschreitet;

Aufgrund des am 16. Oktober 2000 in Anwendung von Artikel 84, Absatz 1, 1° der koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens des Staatsrats;

Auf Vorschlag des Ministers der Raumordnung, des Städtebaus und der Umwelt;

Nach Beratung,

Beschlie(t :


Artikel 1 - In Artikel 590 der durch die Regentenerlasse vom 11. Februar 1946 und vom 27. September 1947 genehmigten Allgemeinen Arbeitsschutzordnung werden die folgenden Abänderungen angebracht:

1° § 2 wird durch den folgenden § ersetzt:

« § 2. Die eingegrabenen einwandigen Behälter werden einer Dichtheitsprüfung unterzogen, bei der entweder eine Flüssigkeit mit einem Druck von 1 Kg/cm2 oder eine Ultraschallmethode angewandt wird, dies unter Einhaltung der folgenden Intervalle:

1° alle zehn Jahre für die Behälter, die vor zehn bis zwanzig Jahren angeschafft wurden;

2° alle fünf Jahre für die Behälter, die vor einundzwanzig bis dreissig Jahren angeschafft wurden;

3° alle drei Jahre für die Behälter, die älter als dreissig Jahre sind, oder deren Anschaffungsdatum nicht festgestellt werden kann.

Die Leitungen zu diesen Behältern werden ebenfalls gemäss der gleichen Intervalle einer Dichtheitsprüfung unterzogen.

Die doppelwandigen Behälter und ihre Leitungen werden ebenfalls alle zehn Jahre einer Dichheitsprüfung unterzogen.

Die in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Intervalle werden ab dem Datum des Betriebsgenehmigungserlasses oder der letzten durchgeführten Prüfung berechnet. » 

2° in § 5 wird ein Punkt 13° mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

« 13° Die Durchführung einer Dichtheitsprüfung bei einem parallelepipedförmigen Behälter mittels Überdruck bzw. Unterdruck ist strengstens verboten. » 

3° § 6 wird durch den folgenden § ersetzt:

« § 6. Wenn die Dichheitsprüfung oder die Dichheitsprüfung per Ultraschall zweifellos auf einen Dichtheitsmangel der Wände oder der Leitungen des Behälters schliessen lässt, so informiert der Techniker unverzüglich:

1° den Bürgermeister;

2° den mit der Überwachung beauftragten Beamten davon.

Bei Mangel an Dichtheit der Wände des Behälters trifft der Betreiber die folgenden Ma(nahmen:

1° vor Instandsetzung, Inertisierung oder Entfernen des Behälters vergewissert er sich davon, dass dieser durch eine Firma entleert, entgast und gesäubert worden ist, die vom zugelassenen Techniker, der die Prüfung durchgeführt hat, unabhängig ist.

2° nach der Instandsetzung der Anlagen lässt er eine zweite Prüfung durch einen zugelassenen Techniker, der von der Firma, die die Instandsetzung durchgeführt hat, unabhängig ist, durchführen, um zu prüfen, ob die Anlagen wieder dicht sind.

3° ist es nicht möglich, den Behälter zu entfernen, so vergewissert er sich davon, dass dieser mit Sand, unlöslichem Schaum oder einem gleichwertigen inerten Material, für welches der technische Beamte seine vorherige Zustimmung gegeben hat, gefüllt ist. » 

4° ein neuer § 7 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

« § 7. Die Messgeräte werden unter Einhaltung der folgenden Modalitäten geprüft:

1° für jede vor Ort stattfindende Prüfung:

a) vor dem Anlegen der Geräte wird das Messsystem durch Abtasten geprüft;

b) bevor der Unterdruck eingesetzt wird, wird das Messsystem durch die Schaffung eines künstlichen Lecks geprüft, das durch den Techniker oder jegliches gleichwertiges Verfahren behoben werden kann;

2° eine Prüfung der guten Betriebsfähigkeit der Geräte und Messfühler, insbesondere ihrer Eichung, wird alle sechs Monate durch den Wartungsdienst des Herstellers der Geräte oder durch jeglichen qualifizierten technischen Dienst vorgenommen;

3° der zugelassene Techniker führt ein Register mit den folgenden Angaben:

a) die Identifizierung der Geräte;

b) das Datum der jährlichen und/oder zweijährlichen Prüfungen;

c) die näheren Angaben zur Firma und zur Person, die das Gerät geprüft hat;

d) die etwaigen Anmerkungen und Feststellungen. » 

5° ein neuer § 8 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

« § 8. Der in § 6 mit der Überwachung beauftragte Beamte ist der Beamte oder ein Bediensteter, der in dem Erlass der Wallonischen Regionalexekutive vom 23 Dezember 1992

zur Bezeichnung der Bediensteten, die für die Ermittlung und die Feststellung der Verstösse gegen den Umweltschutz zuständig sind, bezeichnet wird. » 


Art. 2 - Der § 2 des Artikels 591 derselben Ordnung wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt:

« § 2. Die in einer angefüllten Grube aufgestellten einwandigen Behälter werden einer Dichtheitsprüfung unterzogen, bei der entweder eine Flüssigkeit mit einem Druck von 1 Kg/cm2 oder eine Ultraschallmethode angewandt wird, dies unter Einhaltung der folgenden Intervalle:

1° alle zehn Jahre für die Behälter, die vor zehn bis zwanzig Jahren angeschafft wurden;

2° alle fünf Jahre für die Behälter, die vor einundzwanzig bis dreissig Jahren angeschafft wurden;

3° alle drei Jahre für die Behälter, die älter als dreissig Jahre sind, oder deren Anschaffungsdatum nicht festgestellt werden kann.

Die Leitungen zu diesen Behältern werden ebenfalls gemäss der gleichen Intervalle einer Dichtheitsprüfung unterzogen.

Die in einer angefüllten Grube aufgestellten doppelwandigen Behälter und ihre Leitungen werden ebenfalls alle zehn Jahre einer Dichheitsprüfung unterzogen.

Die in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Intervalle werden ab dem Datum des Betriebsgenehmigungserlasses oder der letzten durchgeführten Prüfung berechnet. »

Art. 3 - Artikel 599 derselben Ordnung wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt:

« Artikel 599 - § 1. Die in den Artikeln 590-§ 2, 591-§ 2 erwähnten Dichtheitsprüfungen werden durch zugelassene Ultraschalltechniker durchgeführt.

Die Gewährung der Zulassung als "Ultraschalltechniker" unterliegt der Einhaltung der folgenden Bedingungen:

1° natürliche Personen:

a) Staatsangehöriger eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines Landes aus dem Europäischen Wirtschaftsraum sein;

b) im Besitz seiner zivilen und politischen Rechte sein;

c) nicht rechtskräftig und mit noch dauernden Wirkung verurteilt worden sein wegen eines
Verstosses gegen Titel I der Allgemeinen Arbeitsschutzordung, gegen das Dekret vom 30. April 1990 über den Schutz und die Gewinnung von Grundwasser und aufbereitbarem Wasser, gegen das Dekret vom 27. Juni 1996 über die Abfälle, gegen das Dekret vom 25. Juli 1991 über die Veranlagung der Abfälle in der Wallonischen Region oder gegen jegliche gleichwertige Gesetzgebung eines anderen Staates;

d) über eine Erfahrung von wenigstens drei Jahren oder eine wie in der Anlage 1 bestimmte Ausbildung in einem mit der Lagerung der feuergefährlichen Flüssigkeiten und der Verwendung des Ultraschallgerätes verbundenen Fachbereich verfügen;

e) über das notwendige Material verfügen, um die Aufgaben, für die eine Zulassung verlangt wird, durchführen zu können;

f) sich nicht in einer Lage befinden, in der seine Objektivität und seine Unabhängigkeit bei der Ausübung der Aufgaben gefährdet sein könnte;

g) dem Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder seinem Beauftragten per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung jegliche Änderung bezüglich des ursprünglichen Zulassungsantrags sofort mitteilen;

h) einen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben, der die Haftpflicht bei der Durchführung der Aufgaben, für die eine Zulassung verlangt wird, abdeckt.

2° juristische Personen:

a) gemäss der belgischen Gesetzgebung oder der Gesetzgebung eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Landes aus dem Europäischen Wirtschaftsraum gegründet worden sein;

b) nicht rechtskräftig und mit noch dauernden Wirkung verurteilt worden sein wegen eines
Verstosses gegen Titel I der Allgemeinen Arbeitsschutzordung, gegen das Dekret vom 30. April 1990 über den Schutz und die Gewinnung von Grundwasser und aufbereitbarem Wasser, gegen das Dekret vom 27. Juni 1996 über die Abfälle, gegen das Dekret vom 25. Juli 1991 über die Veranlagung der Abfälle in der Wallonischen Region oder gegen jegliche gleichwertige Gesetzgebung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union;

c) unter seinen Verwaltungsratsmitgliedern, Geschäftsführern oder Personen, die für die Gesellschaft verantwortlich zeichnen können, nur Personen zählen, die die unter Punkt 1° b) c) und d) angeführten Bedingungen erfüllen;

d) als Teilhaber oder Bedienstete Personen haben, die dem Punkt 1° genügen, wenn es um die Durchführung der vor Ort stattfindenden Prüfungen geht;

e) über das notwendige Material verfügen, um die Aufgaben, für die eine Zulassung verlangt wird, durchführen zu können;

f) sich nicht in einer Lage befinden, in der seine Objektivität und seine Unabhängigkeit bei der Ausübung der Aufgaben gefährdet sein könnte;

g) dem Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder seinem Beauftragten per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung jegliche Änderung bezüglich des ursprünglichen Zulassungsantrags sofort mitteilen;

h) einen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben, der die Haftpflicht bei der Durchführung der Aufgaben, für die eine Zulassung verlangt wird, abdeckt.


§ 2. Der Antrag auf Zulassung als "Ultraschalltechniker" wird bei dem Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder seinem Beauftragten mittels des in der Anlage 2 zu dem vorliegenden Erlass stehenden Formulars per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung oder gegen eine Abnahmebescheinigung eingereicht.

§ 3. Der Antrag ist unvollständig, wenn gemäss Anlage 2 erforderliche Auskünfte oder Unterlagen fehlen.

Der Antrag ist unzulässig:

1° wenn er in Übertretung des oben erwähnten § 2 eingereicht wurde;

2° wenn er zweimal nacheinander als unvollständig betrachtet wurde;

3° wenn der Antragsteller die ergänzenden Unterlagen nicht in der in § 4, Absatz 2 erwähnten Frist einreicht.

§ 4. Der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter richtet innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Tag des Erhalts des Antrags seinen über die Vollständigkeit und Zulässigkeit des Antrags gefassten Beschluss an den Antragsteller.

Wenn der Antrag unvollständig ist, gibt der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter dem Antragsteller die fehlenden Unterlagen an. Der Antragsteller verfügt danach über drei(ig Tage ab dem Erhalt des Einschreibebriefs, um dem Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt die angeforderten ergänzenden Unterlagen per Post oder Aushändigung gegen Empfangsbestätigung zu liefern.

Innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt der ergänzenden Unterlagen oder Auskünfte richtet der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter seinen über die Vollständigkeit und Zulässigkeit des Antrags gefassten Beschluss an den Antragsteller. Wenn er den Antrag ein zweites Mal als unvollständig betrachtet, erklärt er diesen für unzulässig.

Wenn der Antrag unzulässig ist, gibt der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter dem Antragsteller unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen und Fristen, oder gegebenenfalls innerhalb der in Absatz 3 vorgesehenen Frist, die Gründe der Unzulässigkeit an.

§ 5. Der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter richtet dem Antragsteller seinen Beschluss per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief innerhalb einer Frist von fünfundvierzig Tagen ab dem Tag, an dem er seinen die Zulässigkeit des Antrags bescheinigenden Beschluss gerichtet hat;

§ 6. Die Zulassung als "Ultraschalltechniker" wird für eine Dauer von höchstens zehn Jahren gewährt.

§ 7. Die Zulassung kann durch Beschluss des Generaldirektors der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder seines Beauftragten nach Anhörung des Zulassungsinhabers aufgehoben bzw. entzogen werden, wenn dieser:

1° den Zulassungsbedingungen nicht mehr genügt;

2° Dienste leistet, deren Qualität ungenügend ist, oder für welche er nicht zugelassen ist.

Der Beschluss bezüglich der Aufhebung bzw. des Entzugs der Zulassung wird per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief zugesandt.

§ 8. Ein Einspruch gegen den Beschluss bezüglich der Verweigerung, der Aufhebung oder des Entzugs der Zulassung kann innerhalb einer Frist von zwanzig Tagen nach der Zustellung des Beschlusses bei dem Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Umwelt gehört, per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung eingereicht werden.

Der Beschluss des Ministers wird dem Antragsteller per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief innerhalb einer Frist von sechzig Tagen ab dem Tag des Empfangs des Einspruchs zugestellt. »

Art. 4 - Ein Artikel 599bis mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

« Artikel 599bis - § 1. Die so wie in den Artikeln 590-§ 2 und 591-§ 2 bestimmten Prüfungen und Versuche geben Anlass zur Erstellung eines Protokolls, in dem verschiedene in der Anlage 3 zum vorliegenden Erlass erwähnte Auskünfte festgehalten werden.

Diese Bescheinigung wird dem Benutzer ausgehändigt; dieser wird sie zur Verfügung des mit der Überwachung beauftragten Beamten halten. Der Techniker behält ebenfalls während einer Mindestdauer von drei Jahren eine Abschrift davon.

§ 2. Eine sichtbare, lesbare, unverfälschbare, unauslöschliche und kohlenwasserstoffbeständige Prüfplakette wird auf der Einfüllleitung befestigt und mittels einer Plombierung gesichert, worauf die Anschrift des Behälters, die Personalien des zugelassenen Technikers, das Datum der Überprüfung, der Verfalltag der Prüfung und die Nummer der Bescheinigung stehen.

Je nach dem, was festgestellt wurde, ist die Plakette:

1° grün, wenn der Behälter in Ordnung ist;

2° orange, wenn der Behälter und die Leitungen dicht sind und bestimmte Reparaturarbeiten an den Sicherheitsvorrichtungen, den Schutzvorrichtungen, den Vorrichtungen gegen das Überlaufen oder der Besichtigungskammer aber nötig sind. Eine orangefarbene Plakette wird ebenfalls bei der Begutachtung des Inneren des Behälters angebracht, so wie bei durch den mit der Überwachung beauftragten Beamten festgestellter Nichteinhaltung der Vorschriften des Erlasses, der die Nutzung des Behälters genehmigt;

3° rot, wenn der Behälter und die Leitungen nicht dicht sind.

Diese Plakette wird am Tage der Durchführung der Prüfung angebracht.

§ 3. Nur die mit einer in § 2 erwähnten grünen Plakette versehenen Behälter dürfen gefüllt und in Betrieb genommen werden. Die mit einer orangefarbenen Plakette versehenen Behälter dürfen noch während einer nicht erneuerbaren Übergangsperiode von sechs Monaten, die ab dem Monat der Prüfung läuft, gefüllt werden. Diese Frist ist für die Instandsetzung der Anlage vorgesehen. Was die mit einer roten Plakette versehenen Behälter betrifft, dürfen diese nicht mehr gefüllt werden.

Das Fehlen einer Plakette entspricht einer roten Plakette, es sei denn es wurde für den Behälter eine Bescheinigung für das Bestehen einer Dichtheitsprüfung vor dem Inkrafttretensdatum des vorliegenden Erlasses ausgestellt.
Falls das genaue Fassungsvermögen und das Alter des Behälters nicht bewiesen werden können, wird davon ausgegangen, dass dessen Fassungsvermögen 3000 Liter übertrifft, und dass dessen Anschaffung vor mehr als zehn Jahren stattgefunden hat. Eine Dichtheitsprüfung muss dann vor dem 1. Januar 2005 durchgeführt werden.

§ 4. Der in den §§ 1 und 2 mit der Überwachung beauftragte Beamte ist der Beamte oder der Bedienstete, der in dem Erlass der Wallonischen Regionalexekutive vom 23 Dezember 1992 zur Bezeichnung der Bediensteten, die für die Ermittlung und die Feststellung der Verstösse gegen den Umweltschutz zuständig sind, bezeichnet wird. » 

Art. 5 - Der § 3 des Artikels 634ter/3 derselben Ordnung wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt:

« § 3. Die eingegrabenen bzw. in einer angefüllten Grube aufgestellten einwandigen Behälter werden einer Dichtheitsprüfung unterzogen, bei der eine Flüssigkeit mit einem Druck von 1 Kg/cm2 für Behälter aus Metall und von 0,3 Kg/cm2 für Behälter aus thermogehärtertem verstärktem Kunststoff, oder eine wie in Artikel 590, §§ 4 bis 7 bestimmte Ultraschallmethode angewandt wird, dies unter Einhaltung der folgenden Intervalle:

1° alle zehn Jahre für die Behälter, die vor zehn bis zwanzig Jahren angeschafft wurden;

2° alle fünf Jahre für die Behälter, die vor einundzwanzig bis dreissig Jahren angeschafft wurden;

3° alle drei Jahre für die Behälter, die älter als dreissig Jahre sind, oder deren Anschaffungsdatum nicht festgestellt werden kann.

Die Leitungen zu diesen Behältern werden ebenfalls gemäss der gleichen Intervalle einer Dichtheitsprüfung unterzogen.

Die doppelwandigen Behälter und ihre Leitungen werden ebenfalls alle zehn Jahre einer Dichheitsprüfung unterzogen.

Die in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Intervalle werden ab dem Datum des Betriebsgenehmigungserlasses oder der letzten durchgeführten Prüfung berechnet. » 

Art. 6 - Artikel 634ter/4 derselben Ordnung wird durch die folgenden Bestimmungen ersetzt:

« Artikel 634ter/4 - § 1. Die in Artikel 634ter/3 erwähnten Dichtheitsprüfungen werden durch zugelassene Ultraschalltechniker durchgeführt.

Die Gewährung der Zulassung als "Ultraschalltechniker" unterliegt der Einhaltung der folgenden Bedingungen:

1° natürliche Personen:

a) Staatsangehöriger eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union oder eines Landes aus dem Europäischen Wirtschaftsraum sein;

b) im Besitz seiner zivilen und politischen Rechte sein;

c) nicht rechtskräftig und mit noch dauernden Wirkung verurteilt worden sein wegen eines
Verstosses gegen Titel I der Allgemeinen Arbeitsschutzordung, gegen das Dekret vom 30. April 1990 über den Schutz und die Gewinnung von Grundwasser und aufbereitbarem Wasser, gegen das Dekret vom 27. Juni 1996 über die Abfälle, gegen das Dekret vom 25. Juli 1991 über die Veranlagung der Abfälle in der Wallonischen Region oder gegen jegliche gleichwertige Gesetzgebung eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union;

d) über eine Erfahrung von wenigstens drei Jahren oder eine wie in der Anlage 1 bestimmte Ausbildung in einem mit der Lagerung der feuergefährlichen Flüssigkeiten und der Verwendung des Ultraschallgerätes verbundenen Fachbereich verfügen;

e) über das notwendige Material verfügen, um die Aufgaben, für die eine Zulassung verlangt wird, durchführen zu können;

f) sich nicht in einer Lage befinden, in der seine Objektivität und seine Unabhängigkeit bei der Ausübung der Aufgaben gefährdet sein könnte;

g) dem Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder seinem Beauftragten per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung jegliche Änderung bezüglich des ursprünglichen Zulassungsantrags sofort mitteilen;

h) einen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben, der die Haftpflicht bei der Durchführung der Aufgaben, für die eine Zulassung verlangt wird, abdeckt.

2° juristische Personen:

a) gemäss der belgischen Gesetzgebung oder der Gesetzgebung eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines Landes aus dem Europäischen Wirtschaftsraum gegründet worden sein;

b) nicht rechtskräftig und mit noch dauernden Wirkung verurteilt worden sein wegen eines
Verstosses gegen Titel I der Allgemeinen Arbeitsschutzordung, gegen das Dekret vom 30. April 1990 über den Schutz und die Gewinnung von Grundwasser und aufbereitbarem Wasser, gegen das Dekret vom 27. Juni 1996 über die Abfälle, gegen das Dekret vom 25. Juli 1991 über die Veranlagung der Abfälle in der Wallonischen Region oder gegen jegliche gleichwertige Gesetzgebung eines Mitgliedstaates der Europäischen Union;

c) unter seinen Verwaltungsratsmitgliedern, Geschäftsführern oder Personen, die für die Gesellschaft verantwortlich zeichnen können, nur Personen zählen, die die unter Punkt 1°, b), c) und d) angeführten Bedingungen erfüllen;

d) als Teilhaber oder Bedienstete Personen haben, die dem Punkt 1° genügen, wenn es um die Durchführung der vor Ort stattfindenden Prüfungen geht;

e) über das notwendige Material verfügen, um die Aufgaben, für die eine Zulassung verlangt wird, durchführen zu können;

f) sich nicht in einer Lage befinden, in der seine Objektivität und seine Unabhängigkeit bei der Ausübung der Aufgaben gefährdet sein könnten;

g) dem Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder seinem Beauftragten per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung jegliche Änderung bezüglich des ursprünglichen Zulassungsantrags sofort mitteilen;

h) einen Versicherungsvertrag abgeschlossen haben, der die Haftpflicht bei der Durchführung der Aufgaben, für die eine Zulassung verlangt wird, abdeckt.

§ 2. Der Antrag auf Zulassung als "Ultraschalltechniker" wird bei dem Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder seinem Beauftragten mittels des in der Anlage 2 zu dem vorliegenden Erlass stehenden Formulars per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung oder gegen eine Abnahmebescheinigung eingereicht.

§ 3. Der Antrag ist unvollständig, wenn gemäss Anlage 2 erforderliche Auskünfte oder Unterlagen fehlen.
Der Antrag ist unzulässig:

1° wenn er in Übertretung der oben erwähnten Anlage 2 eingereicht wurde;

2° wenn er zweimal nacheinander als unvollständig betrachtet wurde;

3° wenn der Antragsteller die ergänzenden Unterlagen nicht in der in § 4, Absatz 2 erwähnten Frist einreicht.

§ 4. Der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter richtet innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Tag des Erhalts des Antrags seinen über die Vollständigkeit und Zulässigkeit des Antrags gefassten Beschluss an den Antragsteller.

Wenn der Antrag unvollständig ist, gibt der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter dem Antragsteller die fehlenden Unterlagen an. Der Antragsteller verfügt danach über dreissig Tage ab dem Erhalt des Einschreibebriefs, um dem Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt die angeforderten ergänzenden Unterlagen per Post oder Aushändigung gegen Empfangsbestätigung zu liefern.

Innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt der ergänzenden Unterlagen oder Auskünfte richtet der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter seinen über die Vollständigkeit und Zulässigkeit des Antrags gefassten Beschluss an den Antragsteller. Wenn er den Antrag ein zweites Mal als unvollständig betrachtet, erklärt er diesen für unzulässig.

Wenn der Antrag unzulässig ist, gibt der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter dem Antragsteller unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen und Fristen, oder gegebenenfalls innerhalb der in Absatz 3 vorgesehenen Frist, die Gründe der Unzulässigkeit an.

§ 5. Der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter richtet dem Antragsteller seinen Beschluss per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief innerhalb einer Frist von fünfundvierzig Tagen ab dem Tag, an dem er seinen die Zulässigkeit des Antrags bescheinigenden Beschluss gerichtet hat;

§ 6. Die Zulassung als "Ultraschalltechniker" wird für eine Dauer von höchstens zehn Jahren gewährt.

§ 7. Die Zulassung kann durch Beschluss des Generaldirektors der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder seines Beauftragten nach Anhörung des Zulassungsinhabers aufgehoben bzw. entzogen werden, wenn dieser:

1° den Zulassungsbedingungen nicht mehr genügt;

2° Dienste leistet, deren Qualität ungenügend ist, oder für welche er nicht zugelassen ist.
Der Beschluss bezüglich der Aufhebung bzw. des Entzugs der Zulassung wird per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief zugesandt.

§ 8. Ein Einspruch gegen den Beschluss bezüglich der Verweigerung, der Aufhebung oder des Entzugs der Zulassung kann innerhalb einer Frist von zwanzig Tagen nach der Zustellung des Beschlusses bei dem Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Umwelt gehört, per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung eingereicht werden.

Der Beschluss des Ministers wird dem Antragsteller per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief innerhalb einer Frist von sechzig Tagen ab dem Tag des Empfangs des Einspruchs zugestellt. »

Art. 7 - Ein neuer Artikel 634ter/5 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

"Artikel 634ter/5 - § 1. Die so wie in Artikel 634ter/3 bestimmten Prüfungen und Versuche geben Anlass zur Erstellung eines Protokolls, in dem verschiedene in der Anlage 3 zum vorliegenden Erlass erwähnte Auskünfte festgehalten werden.

Diese Bescheinigung wird dem Benutzer ausgehändigt; dieser wird sie zur Verfügung des mit der Überwachung beauftragten Beamten halten. Der Techniker behält ebenfalls während der Gültigkeitsdauer der Prüfung eine Abschrift davon.

§ 2. Eine sichtbare, lesbare, unverfälschbare, unauslöschliche und kohlenwasserstoffbeständige Prüfplakette wird auf der Einfüllleitung befestigt und mittels einer Plombierung gesichert, worauf die Anschrift des Behälters, die Personalien des zugelassenen Technikers, das Datum der Überprüfung, der Verfalltag der Prüfung und die Nummer der Bescheinigung stehen.

Je nach dem, was festgestellt wurde, ist die Plakette:

1° grün, wenn der Behälter in Ordnung ist;

2° orange, wenn der Behälter und die Leitungen dicht sind und bestimmte Reparaturarbeiten an den Sicherheitsvorrichtungen, den Schutzvorrichtungen, den Vorrichtungen gegen das Überlaufen oder der Besichtigungskammer aber nötig sind. Eine orangefarbene Plakette wird ebenfalls bei der Begutachtung des Inneren des Behälters angebracht, so wie bei durch den mit der Überwachung beauftragten Beamten festgestellter Nichteinhaltung der Vorschriften des Erlasses, der die Nutzung des Behälters genehmigt;

3° rot, wenn der Behälter und die Leitungen nicht dicht sind.

Diese Plakette wird am Tage der Durchführung der Prüfung angebracht.

§ 3. Nur die mit einer in § 2 erwähnten grünen Plakette versehenen Behälter dürfen gefüllt und in Betrieb genommen werden. Die mit einer orangefarbenen Plakette versehenen Behälter dürfen noch während einer nicht erneuerbaren Übergangsperiode von sechs Monaten, die ab dem Monat der Prüfung läuft, gefüllt werden. Diese Frist ist für die Instandsetzung der Anlage vorgesehen. Was die mit einer roten Plakette versehenen Behälter betrifft, dürfen diese nicht mehr gefüllt werden.

Das Fehlen einer Plakette entspricht einer roten Plakette, es sei denn es wurde für den Behälter eine Bescheinigung für das Bestehen einer Dichtheitsprüfung vor dem Inkrafttretensdatum des vorliegenden Erlasses ausgestellt.

Falls das genaue Fassungsvermögen und das Alter des Behälters nicht bewiesen werden können, wird davon ausgegangen, dass dessen Fassungsvermögen 3000 Liter übertrifft, und dass dessen Anschaffung vor mehr als zehn Jahren stattgefunden hat. Eine Dichtheitsprüfung muss dann vor dem 1. Januar 2005 durchgeführt werden.

§ 4. Der in den §§ 1 und 2 mit der Überwachung beauftragte Beamte ist der Beamte oder der Bedienstete, der in dem Erlass der Wallonischen Regionalexekutive vom 23 Dezember 1992 zur Bezeichnung der Bediensteten, die für die Ermittlung und die Feststellung der Verstösse gegen den Umweltschutz zuständig sind, bezeichnet wird. »

Art. 8 - Ein neuer Artikel 634ter/6 mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

« Artikel 634ter/6 Die einwandigen oder doppelwandigen Behälter, die vor dem 1. März 2001 genehmigt wurden, und die seit mehr als zehn Jahren ab dem 12. August 1997 nicht Gegenstand von Kontrollen oder Prüfungen gewesen sind, werden gemäss dem folgenden Kalender den in den Artikeln 590, 591 und 634ter/3 vorgesehenen Kontrollen unterzogen:

1° vor dem 1. Januar 2003 für die Behälter, die vor mindestens dreissig Jahren angeschafft wurden, oder deren Anschaffungsdatum nicht festgestellt werden kann;

2° vor dem 1. Januar 2006 für die Behälter, die vor zwanzig bis neunundzwanzig Jahren angeschafft wurden;

3° vor dem 1. Januar 2010 für die Behälter, die vor zehn bis neunzehn Jahren angeschafft wurden.

In Abweichung vom vorherigen Absatz werden die zum Beheizen von Gebäuden bestimmten Behälter der Klasse 2, die vor dem 12. August 1997 genehmigt wurden, und die seit über zehn Jahren ab demselben Datum keiner Kontrolle unterzogen wurden, gemäss dem folgenden Kalender den in den Artikeln 590, 591 und 634bis/3 vorgesehenen Kontrollen unterzogen:

1° vor dem 1. Januar 2003 für die Behälter, die vor mindestens dreissig Jahren angeschafft wurden, oder deren Anschaffungsdatum nicht festgestellt werden kann;

2° vor dem 1. Januar 2004 für die Behälter, die vor zwanzig bis neunundzwanzig Jahren angeschafft wurden;

3° vor dem 1. Januar 2005 für die Behälter, die vor zehn bis neunzehn Jahren angeschafft wurden. » 

Art. 9 - Ein neuer Artikel 634quater mit folgendem Wortlaut wird eingefügt:

« Artikel 634quater Jeder Behälter muss mit einer Vorrichtung ausgerüstet werden, die das überlaufen verhindert (Signalpfeife, die informiert, dass der Behälter zu 95 % seines maximalen Fassungsvermögens gefüllt ist, elektronische oder mechanische Sonde, die das Füllen automatisch beendet, wenn der Behälter zu 98 % seines maximalen Fassungsvermögens gefüllt ist).

Diese Vorrichtung wird vor dem 1. Januar 2005 installiert. » 

Art. 10 - Die vor dem 1. März 2001 gemäss den Artikeln 590-§ 2, 591-§ 2, 634ter/3-§ 3 der A.A.S.O. durchgeführten Prüfungen und Kontrollen der Dichtheit bleiben für die in der Dichtheitsbescheinigung festgesetzte Dauer gültig.

Das endgültige Anbringen der farbigen Plaketten, die das Füllen des Behälters bedingen, tritt erst am Ende der Übergangsmassnahmen in Kraft.

Art. 11 - In Artikel 681bis/2 werden die folgenden Abänderungen angebracht:

1° In Punkt 8° wird der Wortlaut "dichtes Bauwerk" durch den Wortlaut " Bauwerk, das für die möglicherweise aufzunehmenden Flüssigkeiten undurchlässig ist, und " ersetzt;

2° Ein Punkt 19° mit folgendem Wortlaut wird hinzugefügt:

« 19° undurchlässig: mit einem dynamischen Durchlässigkeitskoeffizienten bezüglich der Kohlenwasserstoffe unter 2.10-9 cm/s oder einem totalen statischen Absorptionskoeffizienten für Wasser (NBN B 15-215) unter 7,5 %. 

Diese Werte werden durch einen fachkundigen technischen Dienst bescheinigt. » 

Art. 12 - In Artikel 681bis/63 wird der Wortlaut "Artikel 681bis/74, § 3" durch den Wortlaut "Artikel 681bis/74, § 4" ersetzt.

Art. 13 - In Artikel 681bis/65, Absatz 1 wird zwischen dem Wortlaut "für den Boden und den Untergrund" und dem Wortlaut "die Bezugswerte für das Grundwasser" das Wort "sowie" durch das Wort "oder" ersetzt.

Art. 14 - In Artikel 681bis/69, im ersten Satz, wird zwischen den Wortlaut "die den bestmöglichen Techniken entsprechen" und den Wortlaut "die Schwellenwerte für den Boden" der Wortlaut "die keine übertriebenen Kosten verursachen" eingefügt.

Art. 15 - In Artikel 681bis/73 werden die folgenden Abänderungen angebracht:

1° § 1, 1°, Punkt B wird gestrichen.

2° Die §§ 2 bis 6 werden durch die folgenden §§ 2 bis 8 ersetzt:

« § 2. Der Antrag auf Zulassung als "Sachverständiger" wird bei dem Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder seinem Beauftragten mittels des in der Anlage 4 zu dem vorliegenden Erlass stehenden Formulars per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung oder gegen eine Abnahmebescheinigung eingereicht.

§ 3. Der Antrag ist unvollständig, wenn gemäss Anlage 4 erforderliche Auskünfte oder Unterlagen fehlen.
Der Antrag ist unzulässig:

1° wenn er in Übertretung des oben erwähnten § 2 eingereicht wurde;

2° wenn er zweimal nacheinander als unvollständig betrachtet wurde;

3° wenn der Antragsteller die ergänzenden Unterlagen nicht in der in § 4, Absatz 2 erwähnten Frist einreicht.

§ 4. Der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter richtet innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Tag des Erhalts des Antrags seinen über die Vollständigkeit und Zulässigkeit des Antrags gefassten Beschluss an den Antragsteller.

Wenn der Antrag unvollständig ist, gibt der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter dem Antragsteller die fehlenden Unterlagen an. Der Antragsteller verfügt danach über dreissig Tage ab dem Erhalt des Einschreibebriefs, um dem Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt die angeforderten ergänzenden Unterlagen per Post oder Aushändigung gegen Empfangsbestätigung zu liefern.

Innerhalb von fünfzehn Tagen nach Erhalt der ergänzenden Unterlagen oder Auskünfte richtet der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter seinen über die Vollständigkeit und Zulässigkeit des Antrags gefassten Beschluss an den Antragsteller. Wenn er den Antrag ein zweites Mal als unvollständig betrachtet, erklärt er diesen für unzulässig.

Wenn der Antrag unzulässig ist, gibt der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter dem Antragsteller unter Einhaltung der in Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen und Fristen, oder gegebenenfalls innerhalb der in Absatz 3 vorgesehenen Frist, die Gründe der Unzulässigkeit an.

§ 5. Der Generaldirektor der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder sein Beauftragter richtet dem Antragsteller seinen Beschluss per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief innerhalb einer Frist von fünfundvierzig Tagen:

1° ab dem Tag, an dem er ihm seinen die Zulässigkeit des Antrags bescheinigenden Beschluss gerichtet hat;

2° in Ermangelung davon, ab dem Tag, der auf die Frist folgt, über welche er verfügte, um ihm seinen Beschluss über die Zulässigkeit des Antrags zu richten.

§ 6. Die Zulassung als Sachverständiger wird für eine Dauer von höchstens zehn Jahren gewährt.

§ 7. Die Zulassung kann durch Beschluss des Generaldirektors der Generaldirektion der Naturschätze und der Umwelt oder seines Beauftragten nach Anhörung des Zulassungsinhabers aufgehoben bzw. entzogen werden, wenn dieser:

1° den Zulassungsbedingungen nicht mehr genügt;

2° Dienste leistet, deren Qualität ungenügend ist, oder für welche er nicht zugelassen ist.

Der Beschluss bezüglich der Aufhebung bzw. des Entzugs der Zulassung wird per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief zugesandt.

§ 8. Ein Einspruch gegen den Beschluss bezüglich der Verweigerung, der Aufhebung oder des Entzugs der Zulassung kann innerhalb einer Frist von zwanzig Tagen nach der Zustellung des Beschlusses bei dem Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Umwelt gehört, per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung eingereicht werden.

Der Beschluss des Ministers wird dem Antragsteller per bei der Post aufgegebenen Einschreibebrief innerhalb einer Frist von sechzig Tagen ab dem Tag des Empfangs des Einspruchs zugestellt. » 

Art. 16 - In Artikel 681bis/74 werden die folgenden Abänderungen angebracht:

1° der § 2 wird durch den folgenden § ersetzt:

« § 2. Alle Bestimmungen des Abschnitts 4 Boden und Untergrund sind ab dem Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses anwendbar. » 

2° der § 4 wird durch die folgende Bestimmung ersetzt:

« § 4. Unbeschadet der Bestimmungen des § 2 bringen sich die bestehenden Tankstellen mit den Bestimmungen des vorliegenden Erlasses gemäss dem folgenden Kalender in Übereinstimmung:

1° vor dem 1. Januar 2003 für die Tankstellen, die mit Behältern ausgerüstet sind, die vor mindestens dreissig Jahren angeschafft wurden, oder deren Anschaffungsdatum nicht festgestellt werden kann;

2° vor dem 1. Januar 2006 für die Tankstellen, die mit Behältern ausgerüstet sind, die vor zwanzig bis neunundzwanzig Jahren angeschafft wurden;

3° vor dem 1. Januar 2010 für alle anderen Tankstellen. » 

Art. 17 - In Artikel 6 § 1 der Anlage zum Erlass vom 4. März 1999 wird der Wortlaut "Zweckbestimmung IV" durch den Wortlaut "Zweckbestimmung III" ersetzt.

Art. 18 - Mit Ausnahme der Artikel 3, 6, 11 bis 17 und 20 tritt der vorliegende Erlass am ersten Tag des dritten auf seine Veröffentlichung folgenden im Belgischen Staatsblatt Monats in Kraft.

Art. 19 - Die nachstehenden Anlagen 1 bis 4 werden dem Kapitel II "Auf bestimmte Industrien anwendbare Sondermassnahmen" des Titels III der Allgemeinen Arbeitsschutzordnung beigefügt.

Art. 20 - Der Minister der Raumordnung, des Städtebaus und der Umwelt wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 30. November 2000

Der Minister-Präsident,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Der Minister der Raumordnung, des Städtebaus und der Umwelt,

M. FORET

